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UnverändertesReinigungs - undSperrgeld .Heutefand unter demVorsitze desamts¬
führenden Stadtrates Leber über die beim Megistrat eingelangten Eingaben dar

on
Berufsvereinigung/der Hausbesorger und Portiere Oesterreichs eine Interessen¬
tenbesprechung statt .In den Eingaben wurde eine zwanzig -bis vierzigprozenti¬
ge Erhöhung der derzeitigen Ansätze für das Reihigungsgeld und aus erdemein
Zuschlagbis zu fünfundzwanzigProzentfür die Gehsteigreinigunggefordert. Bei
der Besprechungwurdevon einzelnen Husbesergenorganisationenauch der„unsch
geäussert ,das Sperrgeld und die Hausterschlüsselgebühr zu erhöhen .DieVertre¬
ter der Micter sprachen sich mit demHinweisdarauf ,dass die letzte Erhöhung

im Juli des abgelaufenen Jahres erfolgt sei ,derzeit gegen jede Erhöhung aus - ¬

Eine Einigung wurde nicht erzielt . DieGebühr für die Reinigung der Gehsteige
währendder WintermenatewurdeimJahre1924miteinemSonderzuschlagzumRei¬
nigungsgeldeingeführt .Später dannwurde ,einemWunscheeinerIntoressentenbe¬
sprechungfolgend ,dieseGebührin dasReinigungsgeldeinbezogen.DadieErhö¬
hung der Reinigungsgebühr und des in ihr inbegriffenen Gehsteigreinigungszu¬
schlagesimJuli 1928o folgt ist,konnte demunscheder Husbesorgeraufeine
separate Einführung einer Gchsteigreinigungsgebühr nicht entsprochen merden .
Stadtrat Weber stellte aber die Prüfung dieser Frage in Aussicht .Jedenfalls
wird sich die nächste Interessentenbesprechung mt diesem Gegenstand nauerlich

beschäftigen . Eswurdeferner der Wunschgeäussert ,dass dön Hrusbesorgernin
jenen Fällen ,in denen zumAufstreuen bei Glatteis Asche im ausreichendemHass
nicht zur Verfügungstoht ,vondenMietparteiendes Hausesdas notmandigeStrou
material beigestellt werde .Dieser Wunschwurde als berechtigt anerkannt .Dis
mit der Verordnungdes Landesgauptmannesvom25 .Juli 1928 . . Bl .für WienFr .
26 ,bestimmtenAnsätzefür das Reinigungs - undSperrgoldder Hausbesorgerbleibe
demnach auch für die Z it nach dom . Fobruar 1929 unvorändert in Geltung .
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